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Amtlicher TE

NachtrllssbrkmtMllchMS
M . 1001/11 . 17. A1.Q

zu der Bekanntmachung Nr. 1/7. 17. L. 10 vom
1. Juli 1917, betreffend Beschlagnahme, Bestands

erheduug uud Höchstpreise sür Salzsäure.
Vom 1. Dezember 1917.

Die nachstehend« Bekanntmachung wird auf « tun * ö#
Gesetzes über den Belagerungszustand vom 4. Jmn ivoi,
in Verbindung mit dem Gesetz vom 11. Dezember 1912
(Reichs-Gesetzbl. S . 813) - in Bayern aus GE der
Allerhöchsten Verordnung vom 31. Juli E - , ^ Ge¬
setzes, betreffend Höchstpreise, vom 4. Amust 1914 (Reichs¬
tes , tzbl. @ 339), in der Fassung vom 17. Dezem̂ r 1914
(Reichs-Gesetzbl. S . 516) in Verbindung mit den Bekannt¬
machungen über die Aenderung dieses Gesetzes vom 21- Ja¬
nuar 1915, 23. März 1916, und 22. März 1917 (RekchS-
Gesetzbl. 1915 S .-25,1916 S . 183 und 1917 S . 253)*), ferner
-aus Ersuchen des Königlichen Kriegsmimsterium - auf
Grund der Bekanutmachung über die Sicherstellung von
Krttgsbeoars in der Faffung dom^ 26. Apnl l917 (Relchs-KeieNbl S 3761**f sowie der Bekanntmachung über Aus-
Äftspslicht vom 12. Juli 191? (Reichs-Gesetzbl. ^ 604)^ *)
mit dem Bemerken zur allgemeinen KenntnrS gebracht, daß
Zuwiderhandlungen nach den in der Anmerkung abgednrck-
ten Bestimmungen bestraft werden, soscrnnicht nach Mge-
meinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt lind Auch
kann der Betrieb des Handelsgewerbes gemäß der Bekannt¬
machung zur Fernhaltung unzuverlässigerPerson ^ vom
Handel vom 23. September 1915 (RcichS-Gesetzbt. S . 603)
untersagt werden.

*1 Mt Gefängnis bis zu eine» Jahr und mit Geld-
ftraft bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen
wird bestraft:

L ttxr die festgesetzten Höchstpreise überschreitet.
L wer einen anderen zum Abschluß eines « ertrage« au?-

'fordert , durch den die Höchstpreise überschritten werden,
iwer sich zu einem solche« « ertrage erbietet;

8 wer einen Gegenstand, der von einer Aufforderung (8 2,
8 de? Gesetzes, betreffend Höchstpreise! betroffen ist, bei-
seiteschafst, beschädigt oder zerstört;

4. wer der Aufforderung der zuständigen Behörde zum « er¬
kauf von Gegenständen, für die Höchstpreise festgesetzt sind,
nicht nachkommt: . . .. . .

Ü. wer Vorräte an Gegenständen, für die Höchstpreise lest,
gesetzt sind, den zuständigen Beamten gegenüber verhei« -
licht;

8. wer den nach 8 5 des Gesetzes, betreffend Höchstpreis'
erlassenen AuSführungsbestlmmungen zuwiderhandell.
Bet vorsätzlichenZuwiderhandlungen gegen Nr. 1 ode,

3 ist die Geldstrafe mindestens au? daS Doppelte des Betrage»
zu bemessen, um den der Höchstpreis überschritten worden ist
oder in den Fällen der Nr. 2 überschritten werden sollls;
übersteigt der Mindestbetrag zehntausend Mark, so ist. »ns
ihn z» erkennen. Im Falle mllderndet Umstände kann »i.
Geldstrafe bis auf dt« Hälfte dv» Mindestbetrage« ermäßig»

teeri 3r: den Fällen der Nummer 1 und 2 kann neben der
Strafe angeordnet werden, daß die Verurteilung auf Kosten
des Schuldigen öffentlich bekanntzumachen ist; auch kann neben
Gefängnisstrafe auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte «»

"̂'" Nkb»n^der Strafe kann auf Einziehung der « egenstün»e.
a„i die sich di, strafbare Handlung bezieht erkannt werden,
lchnr" Untechchird, ob sie de« Täter gehören oder nicht

**) Mit GksüiigniS bis zu einem Jahr oder mit Gelburafe
bis zu 10 MV Mark wird, sofern nicht nach den allgemeinen
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, bestraft

l wer'unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beisei^
schasft, beschädigt oder zerstört, vettvenve.. verkauft oder
kaust oder ein anderes VcräußemngS- oder Enverbsgeschäst
über ihn abfchließt;

3. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmtenGegen,tanoe
zu verwahren und pfleglich zu behandeln, zuwiverhan-

4, toet' ben erlassenen AuSsührungSbestlmmungeuzuwider.
handrtt. . _ . . , .
. . «) Wer vorsätzlich die tuSknnft zu der er auf Grund dn ĉr

Bekanntmachung verpflichtet Ist, nicht in d» gefetzten̂ ist
SS SS ÄÄ ÄS
3 ? -d-r««
d,r « etriebseinrichtungen oder Räume verweigert, over me

"_ i . . ii



»orMrich tu borgefärieSenen  LagervScher «Inzartchten obtt
tu  führ «, unterläßt, wird mit Gefängnis bl» zu sechs Mona-
t«n und mit Geldstrafe bis zu 10 OVO Mark oder mit einer
di^ er Strafen bestraft: auch Wunen Vorräte, die verschwiegen
Word«! sind, im Urteile als dem Staate verfallen erklärt
werden, ohne Unterschied, ob sie dem Auskunftspflichtigen ge-
hören oder nicht.

Wir fahrlässig die Auskunft, zu der er auf Grund dieser
» «kanntmachung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist
»rteilt oder unrichtige oder unvollständige Angaben macht, oder
wer fahrlässig die vorgeschriebenenLagerbücher einzurichten
oder zu führen unterläßt , wird mit Geldstrafe bis zu 3000
«ark betraft-

Artikel I.
- . § 18J* r veka»»t«achu«g «r. 1/7. 1k. A 10 erhält
folgende Zvssung:

8 13.
Pv - t »z« fchriige für » rrpack » « « u « v Versandvou S«lzsL«re.

A.  Beftimmnnge « für « rzeu- er ttak Wtedertzrrkiinfer
von Stlzsiurr.

1. Lieferung in Topfioage «.
«) vn AteNung de» Wagens durch den Verkäufer darf

eine Wagenmiete von nicht mehr als 50 Pfg . für
je 100 Sg . verladenes Ääuregewicht berechnet werden.
Der Wagen ist spätesten» an dem, dem Ankunftstage au:
der Station des Bestimmungsortes folgenden Werktage
zu entleeren und zurückzusenden. "Für jeden Tag Ber-
^b -rung in der Rücksendungdarf dem Empfänger eine
t Mt . für den Wagen nicht überschreitende Gebühr be°
rechnet werden. Die Berechnung weiterer Gebühren,
wre'ffur die Füllung u. dgl., ist nicht zulässig.

*)  E >cr Stellung de» Wagens durch den Säureempfänaer
ist dre Berechnung von Gebühren , wie für Füllung
u. dgl., nicht zulässig. Der vom Säureenrpfänger ge>-

. - stellte Wagen ist spätestens am zweiten Werktage nach
Eingang zu füllen und abzusenden. Für jeden T«g Ber-
zögeruntz in der Absendung darf dem Versender eine
7 Mk. für den Wagen nicht überschreitende Gebübr be-

^ rechnet werden.
L I5teserusg t « Korbflasche ».
*) Werden Korbflasche« durch de» Verkäuftr ter'hioeise

Mietgebühr von nicht mehr al»
1>' 0 wir. da» Stück für jeden angefangenen Zeitramn
von f  Monate », vom Tage des Behändes bis zum Tag,
der Rückkehr zum Gäuveverkäufer gerechnet, außerdem
«ne Füllgebühr von »icht mehr al » 00 vfg . für in 100
Kg. Säuregewicht berechnet werde».

fc) Ber käuflicher Ueberlafsu»g den zur verpacku», der
Mrure die»eude» Flaschen a» de» Säureempfänger pari
der Verkäufer außer einer Füllgebühr vo» «icht mehr
«ls 00 Pfg . fün je 100 Kg. Gäuregewicht berechne» :

für jede ganze (Vi) «a »deift»korbflaschr von rund
75 Kg. Fassungsvermögen sicht mehr al » 10,50 Mk.
für da» Stück,

für jede ganz« (Vi) Weidenkorbflasche von rund 70
Kg. Fassungsvermögen nicht mehr als 7,50 Mk. für
das Stück,

für jede halbe (Vs) Weidenkorbflafche mit einem Fas¬
sungsvermögen bis zu 40 Kg. (Demhohns) nicht nrehr
als v Mk. für das Stück.

Für Flaschen mit eingeschliffenem Stöpsel darf ein
Zuschlag von höchstens 1,50 Mk. für das Stück zu vor-
stehenden Preisen berechnet werden.

Wird Rückgabe der Flaschen an den Verkäuftr verein-
fort , so darf der Unterschied zwischen dem Verkaufs¬
preise und dem Rücknahmepreiseder Flaschen nicht mehr
betragen , als die Metgebühr nach 2 a für die vom
«äuveempfänger beanspruchte Gebrauchszeit betragen
haben würde.

0 « er frachtfreier Zustellung der Flaschen durch den
Säure «mpfänger darf >»r eine FÄlgebühr von nicht
mehr als 60 Pfg . für je 100 Kg. « uregckoicht berechnet»erden.

B. »esti » » ««ge» für » iederverküsftr»»» « alrfiinrr
(Händler ).

^ , 1- Hat Verkäuftr , welcher nicht gleichzeitig He»
steiler rst (Wiederverkäufer), die Säure aus Topfwagen
,«lbst aus Flaschen abgefüllt , so darf er außer den Zuschlägen
nach Ab,atz A 2 einen weiteren Zuschlag von nicht mehr
als 50 Pfg . für je 100 Kg. SäureLwUt berechnen» A Ber Lieferung von Salzsäure der Reinheitsgrade 1,
2, 3 des tz 11 der Bekanntmachung Nr . 1/7. 17. X10,
betreffend Beschlagnahme. Bestandserhebung und Höchst,
prcrse für Salzsäure , m kleineren Mengen als 5000 Kg.
unmittelbar von der Erzeugungsstelle frachtfrei Station
des Bestimmungsortes oder frei Schiff Bestimmungsort,
darf der Wiederverkäufer seinem Abnehmer einen Zuschlag
von nicht mehr , ls 3 Mk. für je IM Kg. Säuregewicht
über die im 8 11 der Bekanntmachung Nr . 1/7. 17. A IQ
tut® im vorstehenden Abschnitt A verzeichnten Höchstpreise
und Zuschläge hinaus berechnen.

*■ Aftrt . der verkäuftr , welcher sicht gleichzeitig .Her«
strller rst (Wreberverkäuftr ), Salzsäure der Reinheitsgrade
1, S, 8 de» S 11 der Bekanntmachung Ar . 1/7. 17. A 10
t« kleinen » « enges als 5000 Kg. vom eigenen Lqger, so
darf er für je 100 Kg. Säuvegewicht über die im | 11 der
Bekanntmachusg Ar . 1/7. 17. A 10 und ut des Abschnitten
A-m» Bl  verzeichntes Höchstpreise und Zuschläge hinaus
eine« allgeinisen Zuschlag von höchsten» 8 « k. berechnen,
ftrner einen besonderen Zuschlag von:

a ) höchstens 3 Mk. bei Lieferung ftachtfrei .Haus de»
Säureempfänger » unter Einschluß der Uebernahme der
Bruchgefahr und gegebenenfalls der Abholung der tut* '
leerten Verpackung,

b) höchstens 4 Mk. ber Lieferung frachtfrei Station des
Bestimmungsortes oder frei Schiff Bestimmungsort.

4. Be : Lieferung von chemisch reiner Salzsäure vom
Reinheitsgrad 4 des 8 11 der Bekanntmachung Nr . 1/7.
17. A 10 tn klemeren Mengen als 50M Kg. darf der
Wiederverkäufer einen Zuschlag von höchstens 10 v. H.
über die im 8 11 der Bekanntmachung Nr . 1/7. 17. A 10
und in den Abschnitten A und ßl vorgeschriebenen Preise
und Zuschläge hinaus , ferner die ihm tatsächlich erwach¬
senen Kosten an Fracht und Rollgeld in Rechnung stellen

5. Klernderkauf.  Beim Verkauf von Salzsäure
aller Reinheitsgrad « in Mengen, welche 5 Kg. nicht über-
schreiten, darf der Wiederverkäufer die ihm bi» zur Lieft,
ruug auf sein Lager erwachsenen Unkosten, soweit sie den
Bestimmungen der Bekanntmachung Nr . 1/7. 17. A 10 und
den vorstehenden Vorschriften entsprechen, zuzüglich 10 Pfg.
für jedes angtfangese Kilogramm Säure berechnen.

Artikel II.
Diese « e?«sntmochu »g tritt « it de« 1. Dezember 1917

is Kraft.
Frankfurt (Main ), de« 1. Dezember 1917.

Stellv . » e« er » lko « m «« po Win.  Armeekorps.
koblenz, de, 1. Dezember 1917.

ä Ao « ma » d -mt « r der Fest « « «
Loble « z. vhre « breitstei » .

la 1. 18 272/11. 17.

Vekau»t« «ch»n».
Von unseren Feinden wird versucht, Spione aus Flug¬

zeugen im Innern Deutschlands abzusetzen. Um diese Per-
sonen sestnehmen zu können, ist es erforderlich, bei der
Landung von Flugzeugen dft größte Umsicht walten zu
lassen. Sobald feststeht, daß ein feindliches Flugzeug in
Frage kommt, ist ein sofortiges energisches Zugretsen am
Platze, um ein Entweichen der Insassen zu verhüten . Pflicht
eines jeden Deutschen ist es, nach seinen Kräften bei der Fest-
nähme der Insassen mitzuwirken.

Für das Ergreifen der Insassen feindlicher Flugzeugs
die in dem hiesigen Reg.-Bezirk gelandet sind, setze ich him>
Belohnung bis zum Betrage von 1000 Mark
aus . -Dies, wird denen gegeben werden, die durch ihre Tätig¬
keit oder durch sachdienliche Angaben die Festnahme der In¬
sassen solcher feindlichen Flugzeuge ermöglichen. Die be¬
treffenden Mitteilungen sind bei der nächsten Militär - oder
Polizeibehörde zu machest.



DK Gntscyeidung «Ser die BewUligung te , « eloyming
»nd ihre Verteilung unter mehrere Beteiligt « »«halt « ich
mir unter Ausschluß d«S Rechtswege» d«*.

M,«»baden, den 1. Nodembe» 1917.
_Der NegiernngSprtstdent.

KdiegSmintsteri«« .

Igihtrassbkkilillltmchilllg
Nr. vv. I. 1680/10. 17. ft. 3t A.

zu der BekMNtmachung Nr. W. I. 761/12. 15.
K. R. A., vom 31. Dezember 1915, belresievd
Beraußernnys-, Berarbettnngs- und Bewegungs-
Verbot für Web-, Trikot-, Will- u. Strickgarne. !

8om 1. Dezember 1917.
Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuche» des

Königlichen ftriegsministettum » hiermit zur allgemeinen
ftenutni » « bracht mit dem Bemerken, daß, soweit nicht
nach den aUgemeiuen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt
sind, jede Zuwiderhandlung gegen die Beschlagnahmevor-
schrtften nach 8 6 der Bekanntmachung über die Sicherstel¬
lung von Kriegsbedarf in der Fassung vom 26. April , 1917
sReichs-Gesetzbl. S . 376) bestraft*) wird . Auch kann der
Betrieb des Handelsgewerbes gemäß der Bekanntmachung
zur Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom Handel vom
33. September 1918 (Reichs-Gesetzbl. ®. 603) untersagtwerden.

*1 Mit Gefängnis Bi» zu einem: Jahr « und mit vellk»
ftr«s« Bi» zu zehntausend Mark wird, sofern nicht nach alR
gemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt smd, bestraft:

L wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseit«-
sch«fst, beschädigt oder zerstört, verwendet, verkauft oder
Baust oder ein anderes Veräußerungs- oder Erwerb»-
geschäst über ihn abschließt;

3. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegenstände
zu vetwahren und pftegltch zu behandeln, zuwiderhandelt»

4. we» de» erlassenen AuSftilsrungSbefliin.nungen zuwtder-
H»na»1t

Artikel l.
8 4 der Bekanntmachung , betreffend BeräußerungH-,

Bemrbeitungs - und Bewegungsverbot für Web-, Trikot -,
Wirk- und Strickgarne , vom 31. Dezember 1915 — W. I.
7A1/1S. 16. ft . ft . ff . — erhält solgeww Fassung:

8 4.
Ausnahme« vom Bcläuherun,sverb »t.

Autzgeuommeu von de» ine g G getroffenen Vnvrdnu»-
ge» find:

1. von den im 8 0 nute« A aufgesührten Web-, Trikot-
uud Wirkgariren alle Noppen, Schleifen (Loopgarne^
und solche Garne , welch« mit einem oder mehreren
au » pflanzlichen Fasern hergestelltrn Fäden gezwirnt
sind;

3. von den im Z 2 unter B aufgesührten Strickgarnen
a) alle im Haushalt und in Hausgewerbebetrieben

zum Zwecke der eigenen Verarbeitung befindlichen
Mengen;

b) 80 vom Hundert der Vorräte , dre ,ich am 31. De-
S ber 1918 bereits in Warenhäusern oder in son-m offenen Ladengeschäften zum ftleinverkaus
oder zum Verkauf an .Hausgewerbebetriebe befan¬
den, sowie die nach Abzug dieser '80 vom Hundert
verbleibende Restmenge, falle diese nicht mehr als
8 beträgt.

Diese Ausnahmen von dein Veräußerungsverbot greisen
jedoch nur hinsichtlich der in Ziffer 1 bzw. 2 b näher
bezeichneten Gegenstände und Mmgen dann Platz, wenn

aa ) dir Gegenstände, welche in Ziffer P b dieses Para-
graphen näher bezeichnet sind, zmn ftleinverkaus uw-

«rtttcWw f»» >i, EerarSeitung int ynMjakt und
zum Verkauf an HauSgewerbebetneb« auch weiterhin
wirklich seilgehalten werden;

fb ) der Verkaufspreis der einzelnen Sorten der in
Ziffki i und 21  dieses Paragraphen näher bezetchneten
Gegenstände jeweils nicht höher bemeffen wird als
der zuletzt vor dem 31. Dezember ipi5 von dem¬
selben Verkäufer «hielte Verkaufspreis zuzüglich l3
vom Hundert.

Wer trotz dieser Vorschriften die von dem Veräußernngtz-
verbot ausgenommenen Mengen zurücktfält oder höhere Ver¬
kaufspreise fordert , hat die Enteignung d*r Waren zu ge¬
wärtigen.

Weitere Freigaben von Vorräten der im § 0 unter B
näher bezeichnet?« Strickgarne , soweit sie sich am 31. De¬
zember 1915 in Warenhäusern oder sonstigen offenen Laden¬
geschäften zum ftleinverkaus oder zum Verkauf anHaus-

| gewerbe betriebe befanden, find in Aussicht genommen.
Einzelanträg « auf Freigabe sind zu unterlassen , weil fie nicht
berücksichtigt werden können.

Artikel II.
Diese Bekdnnttnachuug tritt mit dem 1. Dchemter lvt?

in ftraft.
Fmnkfutt (Main ), den 1. Dezember 1917.

«tellv . Generalkommando XVUI. Armeekorps.
Koblenz, den 1. Dezember 1917.

Kommandantur der Feftnn«
Goblent-Ghrendreitstei».

l « 1, 18»5A 11. 17.

Z.-Nr . II . 14 083. Di » z,  den 37. November 1917.
Ar» die Herren Biir »ermeister

in Mlendorf , Altendiez, Aull , Becheln, verghaufen , Berg¬
nassau-Scheuern, Berndroth , Mrlenbach . Bremberg , Burg-
schwalbach, Lharlottenberg , Cramberg , Dausenau, Teffig-
Hofen, Dienethal , Dörsdorf , Dornholzhaufen , Ebertshausen,
Eisighofen, Eppenrod, Freiendiez, Geisig, Giershausen,
Gückingen, Hahnstätten , Hambach, Heistenbach, Herold, Hörw-
ierg , Horhausen, Jsselbach, Kaltenholzhausen , Katzenelnbo¬
gen, Kemmenau, Klingelbach, Körvorf, Langenscheid, - oll-
schied, Misselberg, Mittelfischbach, Mudershausen , Netzbach,
Niederneisen, Niedertiefenbach, Obersischbach, Oberneisen,
neisrn, Obern Hof, Oberwies , Reckenroth, Rettert , Roth,
Ruppenrod , Schiesheim, Singhofen , Steinsberg , Wasenbach,
Winden und Zimmerschied.

Ich erinnete an meine Verfügung vom 15. November dö.
IS ., J .-Nr . II . 13 223, betr . Aufftellung von Fettabscheidern
und ersuche um Erledigung bestimmt binnen 3 Tn-
ßk».

Fehlanzeige ist erforderlich.
Der Vorsitzende de» MreiSnnSschnffeS. .

I.
Schön,  KreiSdeputierier.

J .-Rr . II. 11994 . Diez,  den 94. November 1917.

Betr. Bildung von Holz<bfnhr-Au-schSffeo.
Zur Vermeidung von Zweifeln über den Borsitz in den

Holzabsuhrausschüffen und über ihre Zuständigkeit hat der
Herr Regi-rnngs -Präsident folgendes bestimmt:

1. Vorsitzender des Holzabfuhrausschusses ist ln allen
Fällen derjencge Redierverwalter , m dessen Verwal¬
tungsbezirk (Staats - oder Gemeindewald) das abzu-
fahvende Holz lagert.

Für Pttvatwaldungen wird der Vorsitzende d« Holz¬
abfuhrausschusses von dem Landrat bestimmt.

9. Zuständig fft entweder der HolzabsuhrauSschutzder Ge¬
meind«, in deren Bezirk das Holz lagert , oder, wenn
in diesem Bezirk kein Gespannhalter vorhanden .sein
sollte, der Wohnsitzgemeindedes in Betracht kommen¬
den FuhrwerksbesitzeiB.
Zn Zweifelssällen entscheidet der Landrat die Zuständig-

keil.
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»uv tvrrm mehre« Greift ü» Fvage kommen, aho K. O.
Holzlagerort und Wohnort des Fuhrwerksbesitzers in ver¬
schiedenen K« isen liegen, hat im ZiMifelöfalle der Vor¬
sitzende des Holzabfuhrausschusses die Entscheidung des Re-
gterungs -Präsidenten herbeizuführen.

Wegen der Bestimmung des Vorsitzenden der Holzab-
fuhrausschüsse für Privatwaldungen ersuche ich mir geg--
vrnenfvlls zu berichten.

2er Borsitzende des « retsaasschusses.
A B. r

SLVll . SreiLdeputierter._ ,

gesetzbuches zu einem Kahr « efSngM
der spielt. bis heute in der na,säuische« Landwirtschafteinet _ oa„rr» ;«■niMmmmva STTHtrtltph tit Dem MUS*besondU Rolle Er ist zugezô nes Mitglied in dem AuK.
- - - . .. -- - - - "er Landwirtschaftskammer für den

Lgb.-Rc . Fl . 2548. Diez,  den 30. November l9l7.
«ln die Herren Bürgermeister des «reise».

Betrifft: Hausschlachtuugeu.
Auf Grund höherer Anordnung ist mir bestimmt bis

zum Mlttwoch , den 5. Dezember  zu berichten:
1 Wieviel Hausschlachtungen an Schweinen vorausstcht-

lich noch nach dem1. Dezember 1917 vorgenommrn werden:
»} vom 1. Dezember 1917 bis 1. Februar 1918,
b) vom 1. Februar . 1918 bis 1. MäM 1918,
cf vom 1. Mürz 1918 bis 1. April 1918.

2. Wieviel Personen durch die angegebenen Schlach¬
tungen in Frage 1 schätzungsweisemit Fleisch versorgt wer¬
den und deshalb zu der Gesamtzahl der Selbstversorger neu
hinzutreten:
' a ) vom 1. Dezember 1917 bis 1. Februar 1918,

b) vom 1. Februar 1918 bis 1. März 1918,
c) vom 1. März 1918 bis 1. April 1918.

Die Frage 1 ist aus Grund der nach 8 13 der Verord¬
nung des Kreisausschusses, betreffend die Regelung des
Verbrauchs von Fleisch und Fleischwaven im Unterlahnkrrise
vom 18. August 1917, Kreisblatt Nr . 199, zu führenden
Liste über die zur Hausschlachtung eingelegten Schwciire zu
beantworten.

Der « orfitzende des « reisausschuflr».
In Vertretung:

Schön , Kreisdeputierter. __

J .Nr . 14175 II . Diez,  den 28. November « 17.

Brtrifft: GpeSsammluug aus deu Haus¬
schlachtuugeu.

Ausführung der Verordnung über die Regelung
des Fleischverbrauches und den Handel mit Schtveinen vom
2 Oktober 1917 und in Mänderung ^rr diessertigen Be¬
kanntmachung vom 12. November 1917. J, -Nr . 128 -3 11,
Kveisblatt Nr . 266, ist bezüglich der Specksammlung aus
dkn Hausschlackjtungenhöheren Orts bestimmt Iluowen.

daß als Preis für ein Pfund Speckruckwlrkend vom
15 Oktober ds . Js . ab , statt 1,70 Mk. 2,25 Mk.
für das Pfund zu zahlen sind.

Bauchspeck darf nicht abgenonnnen werden.
Die Herren Bürgermeister werden ersucht, vorstehende

Bestimmungen sogleich bw Fleischbefchnue rn bekannt zu
geben und diese zu veranlassen , nach den Bestimmungen zu
Verfahren und den bereits mit 1,70 Mk. b^ ahlttn speck
noch nachträglich mit 2.25 Mk. ^ vergüte^ Der Differe.rz-
betrag zwischen 1,70 Mk. und 2,25 Mk wird den Fleisch¬
beschauern durch die Fettsammelstelle , Metzgermeister
Thonms in Diez, ausgezahlt werden.

Der Vorsitzende des « reisansschufie»
I . B. :

Schön , Kreisdeputierter -_

schuß für Ackerbau usw. der « nB)unii,u ^ |wn *«u.H.M ».
Regierungsbezirk Wiesbaden, Sachverständiger für die
Weidewirtschaft, sodann Vorsitzender des dritten landw rt-
schafttrchen Bezirksvereins des Vereins Naffauischer Land-
und Forstwirte.

Vollversammlung der Handelskammer in Limburg.
In der Vollversammlung der Handelskammer zu Lim¬

burg lLahn) am Dienstag wurde zunächst der Entwurf einer .
WoDtile zum Handelskammergesetz  besprochen.
Tie Versammlung schloß sich im allgemeinen ben Aussu^
runaen der Sonderkommission des Deutschen .Handttstage»
an Abweichend davon sprach sich die Kammer dast« aus.
daß auch Frauen , welche eine hervorragende Stellung rm
Geschastsleben einnehmrn , als Mitglied der Kammer wähl¬
bar sein sollen. Wenn die Erhebung der Beiträge zur
Kammer den Gemeinden übrttragen werde, sollen ihnen alle
Beiträge zur Einziehung überwiesen werden, nicht nur
ditilnc Klassen. Weiterhin regte die Kammer eine
liche Bestimmung an über die Verwendung be)w. B . ttei-
luna des Vermögens einer Kammer, deren Bezirk andren
Kammern zugetcilt werden soll. Die Versammlung halt eS
auch für bedenklich, eine Kammer gegen ihren Willen
a n f »u I ü i e n,  mit einer anderen zu vereinigen oder, ohne
daß ein Widerspruch beachtet zu werden braucht, gegen
die Wünsche der Bezirksetnge,essenen zu zerschlagen. ES witt»
befürchtet, daß alsdann die für eine Gegend oft >ehr wich¬
tigen Lokalinteressen bei Bildung von zu große"
nicht mehr in wünschenswertem Maße berücksichtig. wer¬
den können. Im Interesse der im Bezirk besonders ver¬
tretenen mittleren und kleinen Brauereien  faßte die
Kammer die folgende Entschließung : .'Durch den Mmrgel an
Arbeitskräften , Rohmaterialien und Kohlen sind in putsch-
land schon Tausende von Brauereien während des Krieges
zur Stillegung gekommen. Auch im Kmumerbezirk sind da¬
von schon fast ein Drittel sämtlicher Brauereien betroffen
worden. Die Kammer ist der Ansicht, daß mandieier
natüriichen Ausscheidung nicht in den ?lnn iallen 'oll,
wnl fte allein die Gewähr bietet , daß nicht burokrati,ch
Iriilaelegt wird , sondern daß die tüchtigsten und wichilgsten
Betriebe erhalten bleiben. Sie hofst deshalb «^ desti^ t
daß wenigstens vorläufig von der Regierung d^ ser natür¬
lichen Entwicklung nicht dorgegriften wird . soMe aber
dennocb rm Interesse der Durchführung der Kriegführung
L ,- Ichf Ä » End . M- ß« ! lich »>« « nm» «-»
lassen, so erwartet die Kammer doch unbedingt, . daß weit-
gehendst Rücksicht auf möglichste Erhaltung der Mittlern
und kleinen Betriebe genommen wird . Unter allen Um¬
ständen aber sollte vermieden weiden, d«^ denienigen Braue-
reten, welche zur Stillegung konrmen. irgeich welche Mate¬
rialien zwangsweise entzogen werden, damit es ihnen nach
Fnedensschluß möglich ftnrd, ihren ^Betrieb in achchbarer
«eit wieder aufzunehmen." — Auf Intmg der Kummer
wurde die Abfahrt des Werktagszuge»  4015
stoUhanö ab 10,34 Uhr vormittags , Ambu ^ aq 11.10 Uhr
vormittags auf 11,44 Uhr vormittags m Zollhaus , Ankunft
in Sm  12 .20 Uhr nachmittags verlegtz - Ein- all-
hinein gehaltene Beschwerde über Mißstande beim Lim¬
burger Postamt  soll von dem Borstande eingehend ge¬
prüft ' werden, bevor Schritte unternommen werden.

• • ♦

s Die Handelskammer zu Limburg macht Firmen , toeMjf:
' Schulden bet Einwohnern der besetzten französischen Ge-
i biete haben, aus Wunsch eine Mtttilung.

Michtamtltrber Teil
Aus Provinz und Nachbargebieten

.i . ^ imdura , 29. Nov. Ein bekannter na„ aülscher
Land'witt , der Pächter von Hof Kleeberg bet Hache. burg,
Schneider, wurde wegen Vergehen» aus 8 218  des Straf-

« «zeige«.
Gerstenschälen.

Vorläufig wird keine Gerste zum Schälen angenomulen

a * . »*>. mm  b, „ ,
4995) Hause« ü./Aar.
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